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Wettbewerbe
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Wettbewerbe gesucht

Unsere Informationen über ausgeschriebene Wettbewerbe gehören
seit jeher zum wichtigen Bestandteil unserer Zeitschrift. Es soll sogar
Leserinnen und Leser geben, die in jeder neuen Nummer nur die
Wettbewerbsseiten aufschlagen. Unsere Wettbewerbsliste ist
allerdings in den letztenjahren immer kürzer geworden, und unsere
Redaktion erhält des öftern Klagen, dass manche schweizerische und
ausländische Wettbewerbe - und noch mehr die Präqualifikationen -
in unsern Spalten fehlen. Der Missstand der allzu kurzen
Wettbewerbsliste hat jedoch verschiedene Gründe.

Da sind einmal die schlechten Zeitläufte, welche die öffentliche
Hand von neuen Bauvorhaben abhalten. Dazu kommt, dass der SIA
und seine Wettbewerbskommission nicht mehr über alle beabsichtigten

Wettbewerbe orientiert werden, weil die früher vorgeschriebene
Programmkontrolle des SIA wegen des Gesetzes und der

Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen entfallen ist. Die
Präqualifikationen entziehen sich zudem jeder verbindlichen Regelung.

Vor allem aber haben heute die öffentlichen und privaten
Veranstalter von Wettbewerben wenig Interesse, eine breite Ausschreibung

zu veranlassen. Denn sie befürchten die grosse Zahl von
interessierten Teilnehmern und die dadurch entstehenden Aufwände und
Kosten. Ein Bundesamt, das per Gesetz zur öffentlichen Ausschreibung

verpflichtet ist, hat deshalb das «Schweizerische
Handelsamtsblatt» als Publikationsorgan gewählt. Dieses hängt jeweils am

Zeitungsständer der verschiedenen Dorfbeizen und wurde bisher

von den Architekten kaum als Fachzeitschrift konsultiert.
In der EU sind die Veranstalter von Wettbewerben verpflichtet,

alle Architekten der Mitgliedsländer zur Teilnahme zuzulassen, und
manchmal wird dabei auch die Schweiz einbezogen. Aber auch diese

Wettbewerbsveranstalter haben wenig Interesse daran, Bewerber

von Sizilien bis Schweden zu empfangen, und sie beschränken die
öffentliche Ausschreibung auf schwer einsehbare Publikationsorgane.

Es widerspricht dem Sinn des freien, wirtschaftlichen Wettbewerbs

und damit auch dem Ziel des Architekturwettbewerbs, wenn
mangels Information fähige und geeignete Bewerber von der Teilnahme

abgehalten werden. Unsere Redaktion bemüht sich deshalb, über
verschiedene Quellen im In- und Ausland und auch über das Internet

die wichtigen Informationen zu beschaffen. Wenn das

Wettbewerbswesen in der Schweiz wieder effizient werden soll, ist es

notwendig, dass alle Veranstalter von öffentlichen Wettbewerben und

Präqualifikationen ihre Ausschreibung wirklich öffentlich machen.
Insbesondere sollten auch die beteiligten Fachpreisrichter auf eine

breite Publikation hinwirken. Der SI+A stellt seine Spalten gerne
und kostenlos zur Verfügung. Wir nehmen auch an, dass unsere
Leserinnen und Leser ihre Fachinformation lieber aus ihrer Fachzeitschrift

als in der Hinterstube einer Dorfbeiz beziehen.
Benedikt Huber
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